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Informationen aus der EBMK 
 
108. Plenumssitzung vom 8. Juni 2017 in Bern 
 

Fremdsprachendiplome  

Die Empfehlung Nr. 11 der SBBK betreffend die Anrechnung der Fremdsprachendiplome im 
Rahmen der Berufsmaturität und der kaufmännischen Grundbildung EFZ ist unter 
http://www.sbbk.ch/dyn/20100.php in Deutsch, Französisch und Italienisch verfügbar. Das 
Umrechnungstool wird ab November 2017 für die Schulen auf der Web-site der Table Ronde 
zur Verfügung stehen. 

 

Eidgenössische Berufsmaturitätsprüfungen 

Die Prüfungssession 2017 findet zwischen dem 11. und 13. Juli 2017 (schriftliche Prüfungen) 
sowie zwischen dem 19. und 26. August 2017 statt. 283 KandidatInnen werden die Prüfungen 
absolvieren.  

 

Zeitpunkt der Erstellung der IDPA in schulisch organisierten Grundbildungen mit Prak-
tikum am Schluss 

Die Mitglieder der EBMK entscheiden eine Auflage mit Frist zur Erfüllung vorzusehen, sofern 
die IDPA insbesondere in schulisch organisierten Grundbildungen mit Jahrespraktikum nicht 
gegen Ende des Praktikums abgeschlossen wird. Die Rückmeldungen der Kantone in den 
Stellungnahmen zu den Auflagen werden gesammelt und evaluiert.  

 

Stärkung Berufsmaturität  

Anlässlich einer ausserordentlichen Plenumssitzung im August 2017 werden sich die Mitglie-
der der EBMK mit den von der Projektgruppe zu Handen der Steuergruppe erarbeiteten Kon-
kretisierungen zu Eckwert 1, in welchem es um die Möglichkeit der Vermittlung von BM-
Lektionen frühestens ein Jahr vor Lehrbeginn geht, auseinandersetzen.  

 

Anerkennungsverfahren  

Die EBMK beantragt dem SBFI 2 Anerkennungen ohne Auflage nach einer zweiten Lesung, 4 
Anerkennungen mit Auflagen nach einer zweiten Lesung, 21 Anerkennungen ohne Auflage 
nach einer ersten Lesung. Weiter fordert sie in 35 Anerkennungsverfahren die zuständigen 
Kantone zur Stellungnahme zu den vorgesehenen Auflagen auf.  
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